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1. Allgemeines 
Elektrische Anlagen stellen eine Gefahr für die Einsatzkräfte der Feuerwehr dar. Dieser Gefahr 
begegnete die Feuerwehr bisher durch Trennung des Gebäudes vom Netz des Energiever-
sorgers, so dass das Gebäude spannungsfrei ist. Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) können bei 
ausreichender Beleuchtung nun trotz Netztrennung ausreichend Strom produzieren, um eine 
erhebliche Gefahr für die Einsatzkräfte darzustellen. Durch Speichereinrichtungen ist sogar eine 
Spannungsführung möglich ohne das die Solarmodule selbst Strom erzeugen. Daher ist die 
bisherige Vorgehensweise der Feuerwehr bei Gebäuden mit Photovoltaikanlagen nicht mehr 
ausreichend. 
Dass die Feuerwehr Ihr Objekt im Schadensfall ungehindert schützen kann und die Gefährdung 
für die Einsatzkräfte verringert wird, empfiehlt die Branddirektion Leipzig die in diesem Merkblatt 
beschriebenen Maßnahmen umzusetzen. 
 

2. Informationen für die Feuerwehr 
Beschilderung 

Aus den oben genannten Gründen ist es unabdingbar die Feuerwehr über die Installation einer 
PV Anlage zu informieren, da insbesondere auf Flachdächern einzelne Module, von der Straße 
aus, oftmals gar nicht erkennbar sind. 
Die Information der Feuerwehr erfolgt über ein Hinweisschild, welches im Hausanschlussraum 
installiert sein soll (siehe Abbildung 1 oder 2). Darüber hinaus sollte das Schild redundant im 
Bereich der Bedienstelle der Brandmeldeanlage angebracht werden, wenn das Gebäude über 
eine Brandmeldeanlage verfügt. 
Das Hinweisschild soll formstabil und lichtbeständig in der Größe vergl. A4 ausgeführt und für die 
Feuerwehr gut sichtbar angebracht werden. Die Ausführung orientiert sich an den Forderungen 
der DIN 4066 „Hinweisschilder für die Feuerwehr“ und der VDE-AR 2100-712. 

  

Abbildung 2: Hinweisschild PV Anlage Abbildung 1: Hinweisschild PV Anlage mit Stromspeicher 
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Verfügt die Anlage über keine Fernbedieneinrichtung zur Abschaltung (siehe Sicherheitsabschalt-
elemente im Abschnitt 3.), jedoch über eine automatische Abschaltung bei Netztrennung vom 
Energieversorger (keine Inselanlage) ist hierauf durch folgendes Hinweisschild hinzuweisen: 

Ist die Anlage auch ohne Netz vom Energieversorger betriebsfähig (Inselanlage) ist auch hierauf 
hinzuweisen: 

 
Feuerwehrplan/Feuerwehrlaufkarten 

Sofern für das Gebäude ein Feuerwehrplan (gem. DIN 14 095) zu erstellen ist, sind die Bedien-
stellen der Fernabschaltung der PV-Anlage, der Wechselrichter, der Speicher, sofern vorhanden, 
die Leitungsführungen zu den Modulen und die Module selbst im Feuerwehrplan darzustellen. 
Gleiches gilt für entsprechende Feuerwehrlaufkarten, sodass diese auf relevante 
Gefahrenstellen der PV-Installation hinweisen. 
 

Übersichtsplan für Einsatzkräfte 
Damit die Feuerwehr im Brandfall die Leitungsführung nachvollziehen kann, sollte eine Leitungs-
planskizze an der Hauseinspeisung bzw., wenn eine Brandmeldeanlage vorhanden ist, am FiBS 
vorgehalten werden. Ein Muster ist in Abbildung 6 dargestellt.  
 

3. Installation 
Allg. Installationsgrundsätze 

Die Installation der elektrischen Anlage muss den allgemein geltenden VDE Normen entspre-
chen. 
Es ist insbesondere auf den Schutz gegen Berührung spannungsführender Teile zu achten, nicht 
abschaltbare DC-Leitungen im Gebäude sind gegen Feuer geschützt zu installieren. 
Die Schutzfunktion baulicher oder anlagentechnischer Brandschutzeinrichtungen darf durch die 
PV-Anlage nicht eingeschränkt werden. 

  

Abbildung 4: Hinweis PV-Anlage mit Netzersatzfunktion 

Achtung, Photovoltaikanlage mit Ersatzstromfunktion! 
Anlage versorgt Gebäude auch bei Netzausfall! 

Abbildung 3: Hinweis PV Anlage autom. Abschaltung 

Achtung, Photovoltaikanlage! 
Anlage deaktiviert sich bei Netzausfall automatisch. 
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Sicherheitsabschaltelemente 
- Gem. DIN VDE 100 Teil 7-712 ist eine PV-Anlage mit einem oder mehreren Gleichstrom-

Lasttrennschaltern (DC) vor den Wechselrichtern zu versehen.  
- Ist der Wechselrichter nicht unmittelbar im Bereich der Solarmodule installiert, so ist in 

diesem Bereich ein separater DC-Lasttrennschalter zu installieren, um die AC-Kabel-
führung durch das Gebäude spannungsfrei schalten zu können.  

- Die Auslösung des Lasttrennschalters ist fernbedienbar auszuführen. Die 
Fernbedieneinrichtung ist im Bereich der Feuerwehrbedienstelle der Brandmeldeanlage zu 
installieren. Ist im Gebäude keine Feuerwehrbedienstelle vorhanden bzw. vorgesehen, so 
ist sie gut sichtbar im Hausanschlussraum zu installieren. 

- Ist durch eine technische Einrichtung sichergestellt, dass bei Netzabfall vom Energiever-
sorger ebenfalls die Stromeinspeisung ins Hausnetz durch die PV-Anlage einstellt wird 
(keine Inselanlage), so kann auf die Fernauslösung des DC-Lasttrennschalters verzichtet 
werden. Auf die automatische Abschaltung ist, wie oben beschrieben, hinzuweisen. 

- Die Fernauslösung muss nach Aktivierung ein unbeabsichtigtes Wiedereinschalten 
verhindern. 

- Die Bedienstelle ist als Druckknopf in einem gelben 
Gehäuse mit der Kennzeichnung „Freischaltung PV-
Anlage“ auszuführen (ähnlich Abbildung 5). 

- Die Leitung von der Fernauslösestelle zur 
Abschaltungseinheit soll als Brandschutzkabel in der 
Qualität E 90 nach DIN 4102-13 ausgeführt werden, um 
sicherzustellen, dass die Abschaltung der Anlage auch 
dann sicher erfolgt, wenn die Steuerleitung durch den 
Brandraum führt. 

- In Gebäuden in denen mit Nagetieren (z. B. Mader, 
Mäuse, Ratten) zu rechnen ist, wie z. B. 
landwirtschaftliche Stallungen, soll das Kabel zwischen 
der Freischaltstelle und den Modulen geschützt oder als 
Panzerleitung verlegt werden. 
 

4. Ansprechpartner 
Branddirektion Leipzig  0341 123  –  9800  
Abt.: Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz  0341 123 – 9873 

Sachgebiet 37.31 Grundsatzangelegenheiten  vbg.feuerwehr@leipzig.de 
Gerichtsweg 9 
04103 Leipzig 

Abbildung 5: 
Fernauslöseeinrichtung PV 
Anlage 

Freischaltung  
PV-Anlage 

mailto:vbg.feuerwehr@leipzig.de
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Abbildung 6: Muster einer Leitungsplanskizze zum Überblick über die Position der 
verschiedenen Komponenten einer PV-Anlage (Quelle: Einsatz an Photovoltaik-Anlagen; 
DFV Oktober 2010) 


	3. Installation

